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11 -390/( der Beibgen zu den Stenographischen P!~.~~~,~~ 
des Nationalrates XVlll. GesetzgcbWlJ:,.:.pcriode 

22. Nov. 1991 ~!O. 110;0. 0040 IS--51 
2u rJo. 1-10R.O. OOlfO!1-.r1 

DER PRÄSIDENT DES NATIONALRATES Wien, am 20. November 1991 

A N FRA G E B E A N T W 0 R TUN G 

zur Anfrage 11020.0040/2-91 der Abgeordneten Dr. Schranz und Genossen an 
den Präsidenten des Nationalrates 

Der Abgeordnete Dr. Schranz hat am 14. November 1991 gemäß § 89 GOG an 
den Präs i denten des Nati orw 1 rates ci ne schri ftl 'iche Anfrage geri chtet, 
die 'Fo 'j genden Wort 1 aut hatte: 

"Sind Sie bereit, die Bundesregierung ~u ersuchen, Regierungsvorlagen und 
Berichte an den Nationalrat ausschließlich in für alle gut lesbarer 
Schriftgröße vorzulegen?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Ich bin selbstverständlich bereit, den Herrn Bundeskanzler zu ersuchen, 
im Wege eines Rundschreibens an die Mitglieder der Bundesregierung diese 
darauf aufmerksam zu machen, daß Regierungsvorlagen und Berichte an den 
Nat i ona 1 rat aussch 1 i eß 1 ich in für all e gut 1 esbarer Schri ftgröße 
vorzulegen sind. 

Ich habe di e Parl amentsdi rekt'i Oll beauftragt, ei ne d; esbezügl; che Note 
vorzubereiten. 
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des Nationalrates XV ill. Gesetzgcoungspcü.;de 

REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

GZ 600.378/1-V/l/91 

An alle 
Bundesministerien und 
die Sektionen I, 11, III, IV und VI 
des Bundeskanzleramtes 

Sachbearbeiter Klappe/Ow 

A-1014 Wien. Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 531 15/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

OVR: 0000019 

Im Nachhang zur Beantwortung 
der Anfrage der Abgeordneten 
Dr. Schranz und Genossen an den 
Präsidenten des Nationalrates 
(lI. 11020.0040/2 und 5-91). 

Ihre GZ/vom 

Betriff ti Übermittlung von Regierungsvorlagen und Berichten an 
den Nationalrat; 
Verwendung gutleserlicher Schriftgr6ßen 

In einer parlamentarischen Anfrage der Abgeordneten Dr. Schranz 
und Genossen vom 14. November 1991 betreffend Schriftgr6ßen von 
Regierungsvorlagen und Berichten wird darauf hingewiesen, daß 
es in letzter zeit auch Regierungsvorlagen und Berichte gebe, 
die in winzigen Buchstaben gedruckt sind. Als Beispiel wird 
dabei auf die Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz, 

mit dem das Postgesetz geändert wird, hingewiesen. Diese 

Vorgangsweise sei - so die parlamentarische Anfrage weiter 

- rücksichtslos und zeuge von großem Unverständnis, 

insbesondere gegenüber durch Sehschwäche behinderten 

Kolleginnen und Kollegen. Aufgrund dieser parlamentarischen 

Anfrage hat der Herr Präsident des Nationalrates gebeten, im 
Wege eines Rundschreibens auf dieses Problem aufmerksam zu 
machen. 

Das Bundeskanzleramt-verfassungdienst ersucht diesem Anliegen 

Rechnung zu tragen und für den Druck von Regierungsvorlagen und 

Berichten an den Nationalrat ausnahmslos SChriftgr6ßen 

vorzusehen, die für alle gut lesbar sind. 

19. Dezember 1991 
Für den Bundeskanzler: 

HOLZINGER 
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Punkt 2 der Anfrage lautet: "Wenn ja, was gedenken Sie in Ihrem Verant­
wortungsbereich zu tun?" 

Ich antworte wie folgt: 

Jene Ausnahme, auf die ich unter Punkt 1 verwiesen habe, betrifft die 
Funkt i on des Präs i denten des Nat i ona 1 rates, den § 102 der Ge­
schäftsordnung zu handhaben. 

Ich würde nicht zögern, von den dort genannten Möglichkeiten Gebrauch zu 
machen, wenn dies aufgrund der Sachlage geboten erscheint. 
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Präs.: 

n -39 OOdeT Beilagen zu den Ste~ographischen P!.~!oI<~ 
des Nationalrates XVlll. GesetzgebWl~periode 

22. Nov. 1991 ~!O. 11020.0040/4 -91 
Zu.- Alo. 1102AJ.00,-(0/1-51 

DER PRÄSIDENT DES NATIONALRATES Wien, am 21. November 1991 

A N FRA G E B E A N T W 0 R TUN G 

zu der von den Abgeordneten Voggenhuber und Genossen am 12. November 1991 
gemäß § 89 GOG an den Präs i denten des Nat i ona 1 rates ger; chtete schr; ft­
liche Anfrage 11020.0040/1-91 

Punkt 1 der Anfrage lautet: "Sehen Sie angesichts des manifesten 
Antisemitismus und der Ausländerfeindlichkeit die Notwendigkeit zum 
politischen Handeln. Wenn nein, warum nicht?" 

Darauf antworte ich wie folgt: 

Ich bin der Überzeugung, daß jeder Form von Antisemitismus und Aus-
1 änderfei ndl i chkeit entgegengetreten werden muß. Recht 1 i che Grundl agen 
für diesbezügliche Maßnahmen gibt es vor allem für die Justiz und für die 
Sicherheitsbehörden. 

Darüber hinaus ist es zweifellos Aufgabe von allen. die in der Öffent­
lichkeit tätig sind, zu Problemen des Antisemitismus und der 
Ausländerfeindlichkeit in klarer Form Stellung zu nehmen, doch liegt dies 
- von einer Ausnahme abgesehen - außerhalb meines gesetzlichen Wirkungs­
bereiches, der durch die Bundesverfassung und das Geschäftsordnungsgesetz 
abgegrenzt ist. 
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